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20/03 Sachwalterschaft

24/01 Strafgesetzbuch

41/02 Asylrecht

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

FrPolG 2005 §53 Abs6;

FrPolG 2005 §67 Abs1;

StGB §21;

UbG;

1. StGB § 21 heute

2. StGB § 21 gültig ab 01.03.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 223/2022

3. StGB § 21 gültig von 01.01.2011 bis 28.02.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 111/2010

4. StGB § 21 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2010

Rechtssatz

Bei einem Aufenthaltsverbot handelt es sich nicht um eine Strafe und dem Fremden muss auch kein Verschulden an

der von ihm ausgehenden Gefährdung angelastet werden (vgl. VwGH 21.6.2011, 2009/22/0309). Der Prognose einer

vom Fremden ausgehenden Gefahr steht somit nicht entgegen, dass die Gefährlichkeit auf eine Krankheit

zurückzuführen ist (vgl. VwGH 21.11.2011, 2008/18/0677). Vielmehr hat der Gesetzgeber sogar die Möglichkeit

aufenthaltsbeendender Maßnahmen auch wegen Tathandlungen vorgesehen, die im Zustand der

Unzurechnungsfähigkeit begangen wurden und zu einer Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme

Rechtsbrecher geführt haben (vgl. nunmehr § 53 Abs. 6 FrPolG 2005; VwGH 19.5.2011, 2008/21/0042). Der dadurch

zum Ausdruck kommende Grundsatz gilt auch in den Fällen des § 67 Abs. 1 FrPolG 2005. Auch bietet das Gesetz keinen

Anhaltspunkt für DiEerenzierungen bei der Gefährlichkeitsprognose für den Fall, dass ein Fremder gemäß dem UbG

untergebracht ist.Bei einem Aufenthaltsverbot handelt es sich nicht um eine Strafe und dem Fremden muss auch kein

Verschulden an der von ihm ausgehenden Gefährdung angelastet werden vergleiche VwGH 21.6.2011, 2009/22/0309).

Der Prognose einer vom Fremden ausgehenden Gefahr steht somit nicht entgegen, dass die Gefährlichkeit auf eine

Krankheit zurückzuführen ist vergleiche VwGH 21.11.2011, 2008/18/0677). Vielmehr hat der Gesetzgeber sogar die

Möglichkeit aufenthaltsbeendender Maßnahmen auch wegen Tathandlungen vorgesehen, die im Zustand der

Unzurechnungsfähigkeit begangen wurden und zu einer Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme

Rechtsbrecher geführt haben vergleiche nunmehr Paragraph 53, Absatz 6, FrPolG 2005; VwGH 19.5.2011,

2008/21/0042). Der dadurch zum Ausdruck kommende Grundsatz gilt auch in den Fällen des Paragraph 67, Absatz

eins, FrPolG 2005. Auch bietet das Gesetz keinen Anhaltspunkt für DiEerenzierungen bei der Gefährlichkeitsprognose

für den Fall, dass ein Fremder gemäß dem UbG untergebracht ist.
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